
  
 

Beschlussauszug 
aus der 

9. Sitzung der Gemeindevertretung Groß Teetzleben  
vom 17.12.2025 

 
Top 8.1 vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr.8 "Agri-PV-Anlage nördlich des 

Mühlenbachs" 
hier: Aufstellungsbeschluss 
39/BV/046/2025 
 

 
 
Beschluss: 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Groß Teetzleben beschließt: 

1. 

Dem Antrag der Orrön Klein Teetzleben Agri-PV GmbH auf Einleitung eines 
Bebauungsplanverfahrens gemäß § 12 Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB) stimmt die 
Gemeindevertretung der Gemeinde Groß Teetzleben zu und beschließt für die Flurstücke 169, 
185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192,193, 194, 195, 196, 197, 198 199 und 203 der Flur 1 der 
Gemarkung Klein Teetzleben die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 8 
„Agri-PV-Anlage nördlich des Mühlenbachs“ der Gemeinde Groß Teetzlrbrn gemäß § 12 Absatz 
1 BauGB. 

2. 

Mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes sollen die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen zur Errichtung einer Agri-Photovoltaikanlage (Agri-PV) nach den Vorgaben 
der DIN SPEC 91434 als Grundlage einer kombinierten Nutzung ein und derselben Landfläche 
für die landwirtschaftliche Produktion als Hauptnutzung und für die Stromproduktion als 
Sekundärnutzung geschaffen werden. Zusätzlich soll die Errichtung eines Batteriespeichers am 
Vorhabenstandort als dezentraler Puffer das Stromversorgungsnetz entlasten. 

3. 

Die gemäß § 3 Absatz 1 Baugesetzbuch erforderliche frühzeitige Unterrichtung der 
Öffentlichkeit sowie die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Absatz 1 BauGB soll nach den gesetzlichen Vorgaben durchgeführt werden. 

4. 

Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich bekanntzumachen (§ 2 Abs. 1 Baugesetzbuch). 

Abstimmungsergebnis: 

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 9 
davon anwesend: 8 
Stimmberechtigt: 7  
Ja- Stimmen: 7  
Nein- Stimmen: 0  
Stimmenthaltung: 0  
Mitwirkungsverbot gemäß § 24 KV M-V:  1 Borgwardt  

  

 
 
 



F. d. R. d. A. 
 
 
 
                  
Sitzungsdienst      Altentreptow,       
 
 
An das Fachgebiet Bau Gebäude Liegenschaften zur Kenntnis und Erledigung. 
 
 
 
 
Ellgoth 
Die Bürgermeisterin  
der geschäftsführenden Gemeinde 
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